
Die südöstlich an das Stadtzentrum anschließende
Leonhardsvorstadt – für das Jahr 1393 liegt eine
urkundliche Erwähnung vor – war im Mittelalter
und in der Neuzeit von Handwerkern, Gastwirten,
Fuhrleuten und Weingärtnern bewohnt. Die Le-
onhardskirche, die im Zweiten Weltkrieg stark be-
schädigt und nach 1949 wiederaufgebaut wurde,
zählt neben der Stifts- und der Hospitalkirche zu
den drei bedeutenden spätmittelalterlichen Sa-
kralbauten Stuttgarts. Ihr Bestand an Bausubstanz,
die auf das 15. Jahrhundert zurückgeht, ist immer
noch bemerkenswert. Trotz aller baulichen Über-
formungen, die das Leonhardsviertel in den Jahr-
hunderten erfahren hat, weist es nach wie vor ei-
nen reichhaltigen Bestand an denkmalgeschützter
und erhaltenswerter Bausubstanz auf.
Seit den starken Zerstörungen des Zweiten Welt-
kriegs hat die Stuttgarter Innenstadt in Gestalt der
ehemaligen Vorstadt um die Leonhardskirche das
letzte historische Wohnviertel aus der Zeit vor
1800. Innerhalb dieses Altstadtquartiers steht das
Wohnhaus Jakobstraße 2 als einziges noch ver-
gleichsweise originales kleinmaßstäbliches Hand-
werkerhaus des Barock in der gesamten Innen-
stadt. Auch das angrenzende deutlich größere
Wohnhaus Leonhardstraße 1 ist aufgrund der Be-
deutung seiner Ecklage für Leonhards- und Ja -
kobstraße sowie seiner intakten Gestalt ein wich-
tiges Zeugnis für die Bautätigkeit vor 1800.
Die Gebäude Jakobstraße 2 und Leonhardstraße 1
sind baulich miteinander verbunden und gehören
einem Eigentümer (Abb. 1). Bei dem Gebäude Ja -
kobstraße 2 handelt es sich um ein zweigeschos-
siges traufständiges Gebäude mit verputztem
Fachwerkobergeschoss und massivem Erdge-
schoss. Es weist ein Mansarddach und eine regel-
mäßige Fassadengliederung durch vier Fenster-

achsen in jedem Stockwerk auf. Aufgrund seiner
architektonischen Merkmale kann die Entstehung
des Gebäudes in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts angenommen werden. Für das Jahr 1794
sind die Namen von zwei Bewohnern überliefert.
Das Gebäude diente von Beginn an als Wohnhaus
eines Handwerkers mit Werkstatt im Erdgeschoss.
Das Gebäude Leonhardstraße 1 ist ein dreige-
schossiger verputzter Fachwerkbau mit massivem
Erdgeschoss und Mansarddach. Die Kartusche
über dem Eingang weist die Jahreszahl 1769 und
die Initialen CFW auf, die einen Hinweis auf den
Erbauer Carl Friderich Woelfle darstellen (Abb. 2).
Auf der Rückseite des Gebäudes Jakobstraße 2
schließt über die gesamte Breite ein Anbau an, des-
sen genaue Entstehungszeit nicht bekannt ist. Er
bestand aber bereits im Jahr 1874, da für dieses
Jahr ein Baugesuch zum Einbau von vier Fenstern
auf der Hofseite vorliegt. Der Anbau wies bis zur Sa-
nierung zwei Vollgeschosse und ein Pultdach auf,
das sich an die Rückseite des Gebäudes Jakob-
straße 2 anlehnte. An dieser Stelle fehlte die Man-
sarde. Die Erschließung der drei übereinanderlie-
genden Räume erfolgte ausschließlich über das
Gebäude Leonhardstraße 1, zu dem Gebäude Jak-
obstraße 2 existierte keine Verbindung. Der Anbau
ist Teil des Kulturdenkmals, aufgrund seiner ge-
genüber den beiden Hauptgebäuden weniger
hochwertig einzuschätzenden Bedeutung für die
Denkmaleigenschaft wurden in diesem Bereich je-
doch Veränderungsmöglichkeiten zugestanden.

Ausgangssituation

Das Gebäude Leonhardstraße 1 beherbergte über
viele Jahre im Erdgeschoss eine Gaststätte, die als
Animierbar bezeichnet werden konnte. In den dar-
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über liegenden Geschossen gingen Prostituierte ih-
rem Gewerbe nach. Das Erdgeschoss des angren-
zenden Handwerkerhauses diente lange Zeit als
Küche, das Obergeschoss und das Dachgeschoss
standen über viele Jahre leer. Im Frühjahr und Som-
mer 2011 beschäftigte die Anwohner, den Be-
zirksbeirat und die Ratsfraktionen im Gemeinde-
rat der bauliche Zustand des kleinen Handwer-
kerhauses und ferner die soziale Situation im
Leonhardsviertel mit seinen mehr oder weniger le-
galen Bordell- und Laufhausbetrieben. Die zu-
nehmende Prostitution führe „zu sozialen Ver-

werfungen und städtebaulichem Verfall“, so be-
schrieb die Stuttgarter Zeitung im August 2011 die
Sorge der Kommunalpolitiker. Zu diesem Zeit-
punkt fanden erste Gespräche zwischen Verwal-
tung, Eigentümer und Bezirksvorsteherin statt, um
die Möglichkeiten einer Neuvermietung auszulo-
ten. Die Jahre 2012 und 2013 dienten der Kon-
zeptfindung, in welcher Weise eine sinnvolle wirt-
schaftliche Nutzung angesichts der hohen erfor-
derlichen Investitionen möglich wäre. Da die
Grundfläche des kleinen Handwerkerhauses we-
niger als 30 qm und die Raumhöhe nur etwa 2 m
betragen und die Bausubstanz sich stellenweise in
einem schlechten Zustand befand, war diese Frage
von vorrangiger Bedeutung für den Bauherren.
Als der Eigentümer 2013 nach einer Erbschaft al-
lein über die beiden Gebäude verfügen konnte, be-
schloss er, die dringend notwendige Sanierung
nicht unter dem Aspekt der Gewinnmaximierung
durchzuführen. 2014 erklärten sich die Apis, eine
Gemeinschaft unter dem Dach der evangelischen
Landeskirche, bereit, beide Gebäude vollständig
zu mieten. Die Apis wollten im Stuttgarter Rot-
lichtviertel ein Hoffnungshaus errichten, das aus-
stiegswilligen Prostituierten ein Rückzugsort sein
und ihnen Würde und Anerkennung vermitteln
sollte. In den beiden Gebäuden mit den fünf Ein-
heiten wohnen nun ausschließlich Mitarbeiter des
Projekts. Dieser glückliche Umstand führte dazu,
dass der Bestand in seinen wesentlichen denk-
malkonstituierenden Elementen erhalten werden
konnte; lediglich in zwei Bereichen wurden weiter-
reichende Eingriffe zugunsten der Nutzung zuge-
lassen. Trotzdem stellten die baurechtlichen An-
forderungen den Eigentümer und den Architekten
ebenso wie die Denkmalbehörden immer wieder
vor Herausforderungen.

Nutzungsanforderungen und Denkmal-
belange

Aus Sicht der Denkmalbehörden lag das Haupt-
augenmerk auf dem Erhalt der wesentlichen denk-
malkonstituierenden Elemente. Die Wahrung der
Grundrissstruktur einschließlich der Ausstattung
der an der Giebelseite gelegenen Wohnräume in
dem Gebäude Leonhardstraße 1 (Abb. 3 und 4),
der Erhalt des aus der Barockzeit stammenden Ge-
wölbekellers mit seinen präzise behauenen Sand-
steinquadern (Abb. 5), das Treppenhaus mit seiner
sicherlich einer späteren Umbauphase zuzu-
schreibenden Treppe (Abb. 6) und die Bewahrung
der barocken Eingangstür einschließlich der Be-
schläge (Abb. 7) und des aufwendig mit Roko-
koornamenten versehenen Türsturzes standen im
Vordergrund des Interesses. Aufgrund der Größe
und des Zuschnitts der Räume bestand in Bezug
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auf das Gebäude Leonhardstraße 1 Konsens zwi-
schen Eigentümer, Architekt und Denkmalbehör-
den.
Hinsichtlich des Gebäudes Jakobstraße 2 waren
die denkmalfachlichen Zielsetzungen ähnlich ge-
lagert, die für das Wohnen der kleinen Handwer-
ker im 18. und 19. Jahrhundert typischen Einzim-
merwohnungen ohne die Möglichkeit einer Unter-
bringung von Bädern oder Küchen machte die
Umsetzung jedoch ungleich schwieriger. Aus die-
sem Grund wurde das Pultdach über dem zwei-
geschossigen Anbau auf der Rückseite des Ge-
bäudes Jakobstraße 2 aufgegeben und an seiner
Stelle eine Aufstockung zugelassen. Bei der Ab-
wägung war maßgeblich, dass das Pultdach über
einen längeren Zeitraum offen war, sodass sich Tau-
bendreck in großen Mengen ansammeln konnte
und die Konstruktion durch den Wassereintrag
schwer geschädigt war. Die Anbringung von Be-
lichtungsöffnungen in der Außenwand war aus
brandschutztechnischen Gründen nicht möglich,
weshalb der Architekt einen Kniff anwandte: Durch
die Herstellung einer kleinen Terrasse war es mög-
lich, unter Einhaltung des baurechtlich vorge-
schriebenen Abstands von 2,50 m eine Verglasung
einzubauen, die sich öffnen lässt. Die Erschließung
der beiden Wohnungen in dem Gebäude Jakob-
straße 2 erfolgt nun über das Treppenhaus des Ge-
bäudes Leonhardstraße 1. Die sehr enge und steile
Treppe in dem kleinen Handwerkerhaus wurde er-
halten, aber außer Funktion gesetzt (Abb. 8). Die
Schäden an der Dachkonstruktion und den Gau-
ben des Handwerkerhauses waren durch jahre-
langen Wassereintritt so gravierend, dass etliche
Hölzer ausgetauscht werden mussten. Der Wohn-
raum im Dachgeschoss erhält durch die Offenle-
gung der Konstruktion seine Qualität (Abb. 10).

Neben der Wegnahme des Pultdachs über dem An-
bau musste ein weiterer nicht unerheblicher Ein-
griff in die Substanz zugelassen werden: Es be-
stand der ausdrückliche Wunsch des Bauherren,
den Gewölbekeller, der sich unter dem Wohnhaus
Leonhardstraße 1 befindet, zumindest zeitweise
nutzen zu können. Zu diesem Zweck musste der
Zugang erneuert werden, weil aus baurechtlicher
Sicht weder die erforderliche lichte Durchgangs-
höhe noch die ausreichende Auftrittsfläche der
Stufen gegeben war. Da die Treppenstufen au-
genscheinlich betoniert waren, wurde in der Ab-
wägung die Erneuerung des Zugangs zugestan-
den.
Von den baurechtlichen Anforderungen sollen nur
zwei beispielhaft hervorgehoben werden. Im Jahr
1982 waren Personalräume im ersten Oberge-
schoss über der Gaststätte genehmigt worden,
weshalb die Wohnnutzung nun neu beantragt
werden musste. Diese Nutzungsänderung führte
zu einer brandschutz- und schallschutztechni-
schen Ertüchtigung der Decke über dem Gastraum
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im Erdgeschoss. Der Raum wies – möglicherweise
bereits seit der Erbauungszeit – Zwischenwände
auf, die zu einem unbekannten Zeitpunkt entfernt
wurden. Um die daraus resultierenden statischen
Probleme lösen zu können, wurde eine Eisensäule
eingebaut (Abb. 9). Eine Untersuchung der Decke
ergab, dass die Balkenköpfe der Deckenbalken in
Teilen durchgefault und aufgrund zahlreicher Re-
paraturmaßnahmen bauzeitliche Putze nicht mehr
vorhanden waren. Dieses Ergebnis ermöglichte die
Umsetzung der baurechtlichen Anforderungen,
bedeutete aber trotzdem einen deutlichen Eingriff
in die Substanz des Gebäudes.
Im zweiten Dachgeschoss des Gebäudes Leon-
hardstraße 1 wurde der giebelseitige Raum seit
Langem als Aufenthaltsraum genutzt. Bei genauer
Betrachtung stellte sich heraus, dass dieser Raum
den baurechtlichen Anforderungen für einen Auf-
enthaltsraum jedoch nicht genügte. Durch das
exakte Aufmaß des Raumes und des Giebelfen-
sters konnte der Architekt nachweisen, dass die
Abweichungen von den baurechtlichen Anforde-
rungen nur geringfügig waren, sodass die Ge-
nehmigung erteilt werden konnte. Für den Bau-
herren hätte der Verlust dieses Raums als Wohn-
fläche eine deutliche Einbuße hinsichtlich der
Wirtschaftlichkeit dargestellt.
Da, auch aufgrund der Umsetzung der baurecht-
lichen Anforderungen, in Teilen weiterreichende
Eingriffe in die Oberflächen der beiden Gebäude
als ursprünglich angenommen notwendig wurden,
zog die Untere Denkmalschutzbehörde der Stadt

eine Restauratorin hinzu, die ein Raumbuch erstell -
te. Diese baubegleitende Untersuchung dokumen -
tierte die zutage tretenden Befunde, erhob die ar-
chivalischen Quellen und lieferte im Bauverlauf
wichtige Hinweise, um Substanzeingriffe hinsicht -
lich ihrer Bedeutung für den Denkmalwert der Kul-
turdenkmale abwägen zu können. Zudem erhöhte
die Untersuchung aufgrund der Anschaulichkeit
der Befunde die Akzeptanz der denkmalwerten
Substanz bei Eigentümer und Architekt.
Das Treppenhaus des Gebäudes Leonhardstraße 1
war nach einem Brandschaden im Jahr 1993 um-
fassend in seinen Oberflächen überarbeitet wor-
den, sodass nur ein Auffrischungsanstrich erfor-
derlich war, aber auf eine Umsetzung von even-
tuell vorhandenen Befunden verzichtet wurde.
In ihrem äußeren Erscheinungsbild wurden beide
Gebäude trotz der Umbaumaßnahmen vollständig
gewahrt. Das Gebäude Leonhardstraße 1 wurde
in seiner überlieferten Gestalt und Erscheinungs-
form weitgehend unangetastet belassen. Die be-
reits im Jahr 2012 durchgeführte Fassadenin-
standsetzung, die einen Neuanstrich der Fassade
und Konservierungsarbeiten am Naturstein um-
fasste, hatte ebenso Bestand wie die nachkriegs-
zeitlichen Verbundfenster im Gastraum und die
noch jüngeren Verbundfenster in den Oberge-
schossen. Demgegenüber wurde das Erschei-
nungsbild des Gebäudes Jakobstraße 2 wieder-
hergestellt, da die Oberflächen, insbesondere der
Putz und der Naturstein, aber auch die Fenster und
die Holzkonstruktion des Dachs einschließlich der
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Dachhaut, so schadhaft waren, dass eine umfas-
sende Instandsetzung unumgänglich war. Bei allen
genannten Maßnahmen wurden dabei die denk-
malfachlichen Grundsätze der Maßstäblichkeit
und der Materialgerechtigkeit gewahrt.

Stärkung des städtebaulichen  Kontexts

Nach annähernd zweijähriger Bauzeit fand die Ein-
weihung des Hoffnungshauses am 2. Juli 2016
statt. Die Kosten für die Sanierung der beiden Ge-
bäude trug der Eigentümer ohne Zuschüsse aus öf-
fentlicher Hand. Lediglich die Kosten für die Be-
standserfassung wurden von der Stadt Stuttgart
übernommen. Für Eigentümer und Architekt stellt
der Denkmalschutzpreis 2018 eine Anerkennung
der geleisteten Arbeit dar, die – so die Hoffnung
der Verwaltung – positiv auf andere Sanierungs-
maßnahmen im Leonhardsviertel ausstrahlen
möge. In diesem Zusammenhang ist erwähnens-
wert, dass die Stadt Stuttgart als Modellkommune
im Praxistest zur Erhebung der besonders erhal-
tenswerten Bausubstanz mit dem Projekt Leon-
hardsviertel vom Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit ausge-
wählt wurde. In Abstimmung mit der Landes-
denkmalpflege wurden in diesem Fall nicht nur die
erhaltenswerten, sondern auch die denkmalge-
schützten Gebäude erfasst, um künftig im Rah-
men einer Erhaltungssatzung bessere rechtliche
Grundlagen für den Erhalt der Altstadtgebäude zu
haben. Mit dieser Erfassung ist die Chance ver-
bunden, die Kulturdenkmale wieder stärker in ih-

ren stadtbauhistorischen Kontext einzubinden. Zu-
dem erhält die Stadt eine umfangreiche Grundlage
für eine präventive Stadtentwicklungspolitik im Alt-
stadtquartier.
Das Beispiel der Instandsetzung und Wieder-In-
Wert-Setzung der Gebäude zeigt, dass der Erhalt
der Kulturdenkmale gelingen kann, wenn es ein
enges Zusammenspiel von Eigentümer, Architekt
und Denkmalbehörden gibt.
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